
Treuhandvertrag 
 
 

zwischen  
 
 

dem Studierendenrat der Fachhochschule Erfurt, 
vertreten durch den Studierendensprecher, 

 Altonaer Straße 25, 99085 Erfurt  
 

- nachfolgend Treugeber genannt - 
 

und  
 

Frau Rechtsanwältin Kathleen Dostmann,  
Carl - von - Ossietzky - Strasse 200 A,  

09127 Chemnitz, 
 Telefon: 0371 / 70081991, Fax 0371 / 70081992 

 
- nachfolgend Treuhänderin genannt - 

 
 
 

Präambel 
 
Zur Durchführung eines sog. Verwaltungsbeitragsboykott (auch 
Verwaltungsgebühren- oder Gebührenboykott genannt) sind die Parteien darüber 
übereingekommen, dass Rechtsanwältin Kathleen Dostmann als Treuhänderin bis zur 
Beendigung des Vertrages zwischen dem Treugeber und der Treuhänderin oder einer 
entsprechenden Anweisung des Treugebers oder durch maximal zwei von ihm 
ermächtigte Vertreter, die Einzahlungen zum Zwecke der Vorenthaltung der 
Verwaltungsbeiträge auf ein von ihr zur Verfügung gestelltes Anderkonto für die 
Studierendenschaft treuhänderisch verwaltet. Die beiden Vertreter können nur 
natürliche Personen sein. 
 
 
 

§ 1 

Pflichten der Treuhänderin 
 
Die Treuhänderin ist verpflichtet, bei einer Bankgesellschaft ihrer Wahl ein 
Anderkonto ausschließlich zum Zwecke des Treuhandvertrages zu führen. Hierbei 
obliegt ihr die Kontoführung. Die zum Zwecke des Verwaltungsbeitragboykotts 
gemachten Einzahlungen sind nur auf Anweisung des Treugebers oder durch zwei 
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von ihm ermächtigte Vertreter an die Fachhochschule Erfurt oder an die bzw. 
einzelnen Einzahlerinnen und Einzahler auszukehren. Die Treuhänderin darf nur 
gegenüber dem Treugeber und seinen beiden ermächtigten Vertretern über die 
Daten der Einzahlerinnen und der Einzahler, sowie Gesamtkontostand und die Anzahl 
der Einzahlungen Auskunft geben. Etwas anderes gilt nur, wenn eine/ r Einzahlende/ 
r Auskunft über seine/ihre Einzahlung oder seine/ihre angegebenen Daten erhalten 
möchte. 
 
 

§ 2 

Aufwendungsersatz 
 
Sämtlich weitere im Zusammenhang mit dem Treuhandkonto entstehende 
Aufwendungen (wie z.B. Bankgebühren) sind vom Treugeber zu übernehmen. 
Hierunter fallen gegebenenfalls auch Portokosten für Benachrichtigungen der 
Einzahlerinnen und Einzahler. 
 
 

§ 3 

Bevollmächtigung der Treuhänderin 
 
Die Treuhänderin ist gegenüber Einzahlenden zur Auskunft über ihre Einzahlung oder 
ihrer angegebenen Daten ermächtigt. 
 
 

§ 4 

Entgelt für die Treuhänderin 
 
Der Treugeber schuldet der Treuhänderin für die Vertragserfüllung ein Entgelt von 
500,00 € zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind die 
Ausführungen von  1.000 Überweisungen. Pro weitere 1.000 Überweisungen fallen 
jeweils weitere 350,00 € zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer an.  
Weitere Leistungen der Treuhänderin bedürfen der schriftlichen Beauftragung und 
sind mit 85,00 €  pro Stunde zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer zu vergüten. Die 
Abrechung erfolgt stundenweise.  
Das Entgelt ist jeweils zwei Wochen nach schriftlicher Rechnungslegung fällig. 
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§ 5 

Beendigung des Treuhandvertrages 
 
Der Vertrag kann vom Treugeber oder durch seine beiden ermächtigten Vertreter 
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen gekündigt 
werden. Die Treuhänderin kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten und durch 
schriftliche Erklärung kündigen. 
 
 
 

§ 6 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die als Anlage 1 beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden von den 
Parteien gemeinsam erarbeitet und sind Bestandteil dieses Vertrages. 
 
Folgende Personen werden vom Studierendenrat als Vertreter benannt: 
 

1. Juliane Chemnitz, geb. am 16.09.1983,  
über Studierendenrat, Altonaer Straße 25, 99085 Erfurt 
Tel.: 0152 - 015223627 
 
2. Christian Kunze, geb. am 18.08.1973 
über Studierendenrat, Altonaer Straße 25, 99085 Erfurt 
Tel.: 0173-9888194   
 

 
Erfurt, den ............                                    Chemnitz, den .................. 
 
 
 
 
...............................                                     .............................. 
Treugeber      Treuhänderin 
(Studierendensprecher des                            (RAin Kathleen Dostmann) 
Studierendenrates der FH Erfurt) 
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